Bekanntmachung 1 (bis zum 27. Juli)

 Aufforderung zur Einreichung von
 Wahlvorschlägen

Liebe Gemeindeglieder,
in der Evangelischen Landeskirche in Baden leiten die gewählten Kirchenältesten zusammen mit der Gemeindepfarrerin bzw. dem Gemeindepfarrer die Gemeinde. Die sechsjährige Amtszeit der Ende 2019 gewählten Kirchenältesten läuft Ende des Jahres 2025 ab. Daher werden am 30. November dieses Jahres die Kirchenältesten neu gewählt. Wir bitten Sie herzlich, bei diesen Wahlen mitzuwirken.

Die wahlberechtigten Gemeindeglieder werden darum gebeten, Wahlvorschläge für die Wahl der Kirchenältesten einzureichen. Vordrucke für die Wahlvorschläge sind beim Pfarramt erhältlich 

bzw. liegen ___________________________________________________________________ aus. 

Die Wahlvorschläge sind bis spätestens ______________________________ über das Pfarramt einzureichen.

Ein Wahlvorschlag muss von mindestens zehn wahlberechtigten Gemeindegliedern (§ 66 LWG) unterzeichnet sein und die/der Vorgeschlagene muss die Einwilligung zur Kandidatur abgegeben haben. Die/Der Kandidierende muss für den Fall der Wahl schriftlich erklären, dass er die Verpflichtung auf das Ältestenamt unterzeichnen wird. Nach dem Leitungs- und Wahlgesetz kann als Kandidierende(r) vorgeschlagen werden, wer
1. wahlberechtigt ist (§§ 3 und 3a LWG),
2. spätestens am Tag der Wahl das 16. Lebensjahr vollendet hat (§ 4 Abs. 1 LWG),
3. bereit ist, sich regelmäßig am gottesdienstlichen Leben der Gemeinde zu beteiligen, verantwortlich in der Gemeinde mitzuarbeiten und die kirchlichen Ordnungen anzuerkennen (§ 4 Abs. 2 LWG),
4. nicht in einem Dienst- oder Arbeitsverhältnis von mehr als 5 Stunden zu einer Kirchengemeinde oder zu einem Kirchenbezirk steht und den Dienst für die Pfarrgemeinde versieht, in der er oder sie wahlberechtigt ist (§ 4 Abs. 3 LWG).

In unsere Pfarr-/Kirchengemeinde sind gemäß § 7 Abs. 2 LWG _____________ Kirchenälteste zu wählen. Durch Beschluss des Ältestenkreises/Kirchengemeinderates gemäß § 7 Absätze 4a bis 6 wurde diese Zahl auf ___________ Kirchenälteste festgelegt.

Die Grundordnung und das Leitungs- und Wahlgesetz der Evangelischen Landeskirche  in Baden können Sie über die Rechtssammlung online (www.kirchenrecht-baden.de) oder beim Pfarramt während der allgemeinen Sprechzeiten einsehen. 

Mit Ihrer Teilnahme an der Wahl tragen Sie wesentlich dazu bei, in unserer Kirche das Priestertum aller Getauften verantwortlich mitzugestalten. Dafür danken wir Ihnen schon jetzt herzlich.

___________________________________________________, den ____________________ 2025

[bookmark: _Hlk202956794]Der Ältestenkreis 
ggf. der gemeinsame beschließende Ausschuss


___________________________________________________________

Bekanntmachung 2 (spätestens am 5. Oktober)

Mitteilung über das 
Wahlverzeichnis

Liebe Gemeindeglieder,

für die am 30. November 2025 stattfindende Wahl der Kirchenältesten wurde ein Wahlerverzeichnis aufgestellt. Dieses wurde vom Ältestenkreis (ggf. dem gemeinsamen beschließenden Ausschuss) geprüft.

Das Wahlverzeichnis enthält die Namen aller wahlberechtigten Gemeindeglieder, deren Alter am Wahltag und die Angabe des Hauptwohnsitzes.

Jedes wahlberechtigte Gemeindeglied hat das Recht auf Auskunft über die zu seiner Person im Wahlverzeichnis eingetragenen Daten. 

Der Ältestenkreis (ggf. der gemeinsamen beschließenden Ausschuss) prüft auf Anfrage eines Gemeindeglieds, ob dieses in das Wahlverzeichnis aufgenommen wurde. Ist dies nicht der Fall, prüft der Ältestenkreis die Wahlberechtigung und berichtigt das Wahlverzeichnis ggf. entsprechend. 

Zur Überprüfung der Richtigkeit oder Vollständigkeit der Daten von anderen im Wahlverzeichnis eingetragenen Personen haben Wahlberechtigte innerhalb eines Zeitraumes von vier Wochen ein Recht auf Auskunft aus dem geprüften Wahlverzeichnis, wenn sie Tatsachen glaubhaft machen, aus denen sich eine Unrichtigkeit oder Unvollständigkeit des Wahlverzeichnisses ergeben kann. Eine direkte Einsichtnahme ist datenschutzrechtlich ausgeschlossen.

Stellt ein Gemeindeglied fest, dass eine Person nicht in das Wahlverzeichnis aufgenommen wurde, kann es beim Ältestenkreis eine Korrektur des Wahlverzeichnisses anregen. Berücksichtigt der Ältestenkreis die Anregung nicht, teilt er dies dem Gemeindeglied, das die Anregung gegeben hat, formlos mit.  (§ 62 LWG)

Die Auskunft kann innerhalb des Zeitraums vom* _________________bis zum _________________

im Pfarramt ______________________________beantragt werden. 

Die Grundordnung und das Leitungs- und Wahlgesetz der Evangelischen Landeskirche  in Baden können Sie über die Rechtssammlung online (www.kirchenrecht-baden.de) oder beim Pfarramt während der allgemeinen Sprechzeiten einsehen. 

___________________________________________________, den ____________________ 2025

Der Ältestenkreis 
ggf. der gemeinsame beschließende Ausschuss


___________________________________________________________

*lt. amtlichem Zeitplan muss die vierwöchige Frist spätestens am Sonntag, 5. Oktober 2025 beginnen.


Bekanntmachung 3 (spätestens am 5. Oktober)

Bekanntmachung zur
Wahlvorschlagsliste

Liebe Gemeindeglieder,
für die Wahl der Kirchenältesten unserer Pfarrgemeinde/Kirchengemeinde am 30. November 2025 hat der Ältestenkreis im Verfahren nach § 66 LWG folgende wählbaren Gemeindeglieder in die Wahlvorschlagsliste aufgenommen:

	Name
	Vorname
	Alter
	Beruf oder Tätigkeit

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	



Innerhalb einer Frist von fünf Tagen kann jedes im Wahlverzeichnis eingetragene Gemeindeglied beim Ältestenkreis gegen die Aufnahme einer Kandidatin oder eines Kandidaten in die Wahlvorschlagsliste Bedenken vorbringen. Diese können sich darauf beziehen, dass die Wählbarkeit nicht besteht oder eine Aufnahme in den Wahlvorschlag versehentlich unterblieben ist. Der die Bedenken tragende Sachverhalt ist vorzubringen und zu belegen. Der Ältestenkreis entscheidet über die Aufnahme einer Person in den Wahlvorschlag. Bei rechtlichen Bedenken hinsichtlich der Voraussetzungen legt er die Angelegenheit dem Evangelischen Oberkirchenrat zur Entscheidung vor.

Die Grundordnung und das Leitungs- und Wahlgesetz der Evangelischen Landeskirche  in Baden können Sie über die Rechtssammlung online (www.kirchenrecht-baden.de) oder beim Pfarramt während der allgemeinen Sprechzeiten einsehen.

___________________________________________________, den ____________________ 2025

Der Ältestenkreis 
ggf. der gemeinsame beschließende Ausschuss



___________________________________________________________

Bekanntmachung 4 (spätestens am 14. November)

Bekanntmachung zum 
Wahlvorgang

Liebe Gemeindeglieder,

die Wahl der Kirchenältesten findet in einer öffentlichen Wahlversammlung statt. Wählen kann jedes Gemeindeglied, das am Tage der Wahl das 14. Lebensjahr vollendet hat und im Wahlverzeichnis eingetragen ist.

Hiermit lädt der Ältestenkreis (ggf. der gemeinsame beschließende Ausschuss) alle in das Wahlverzeichnis eingetragenen Gemeindeglieder zur Wahlversammlung ein. 

Die Wahlversammlung findet statt am 30. November 2025 um __________________ Uhr 

in_________________________________________________________________________________
(ggf. an mehreren Orten gleichzeitig oder nacheinander zu unterschiedlichen Zeiten)

Nach der Wahlversammlung besteht noch bis ___________Uhr die Möglichkeit zu wählen. 
[bookmark: _Hlk206743504](falls nichtzutreffend streichen.)

Achtung: Finden mehrere Wahlversammlungen statt dürfen Teilergebnisse nach der Auszählung nicht bekanntgegeben werden. Dies erfolgt ausschließlich als Gesamtergebnis aller Teilergebnisse.

Neben der Wahl in der Gemeindeversammlung gibt es die Möglichkeit formlos einen Antrag auf Briefwahl zu stellen. Sie erhalten dann vom Pfarramt Briefwahlunterlagen. Der Wahlbrief mit dem ausgefüllten Stimmzettel muss spätestens bis 29. November im Pfarramt eingegangen sein. Die Abgabe des Wahlbriefes ist auch während der Wahlversammlung möglich. 

In unserer Gemeinde gibt es außerdem zu folgenden Gelegenheiten die Möglichkeit Briefwahlunterlagen zu erhalten und abzugeben: (falls nichtzutreffend streichen.)

___________________________________________

___________________________________________

_________________________________________

Die Grundordnung und das Leitungs- und Wahlgesetz der Evangelischen Landeskirche  in Baden können Sie über die Rechtssammlung online (www.kirchenrecht-baden.de) oder beim Pfarramt während der allgemeinen Sprechzeiten einsehen.

___________________________________________________, den ____________________ 2025

Der Ältestenkreis 
ggf. der gemeinsame beschließende Ausschuss


___________________________________________________________
Bekanntmachung 5 (im nächstmöglichen regulären Gottesdienst nach der Wahl)

Bekanntmachung des
Wahlergebnisses

Liebe Gemeindeglieder,
bei der im Rahmen der allgemeinen Kirchenwahl am 30. November 2025 durchgeführten Wahl der Kirchenältesten unserer Pfarrgemeinde / Kirchengemeinde wurden folgende Gemeindeglieder zu Kirchenältesten gewählt (alphabetische Reihenfolge):

1.	___________________________________	2. ____________________________________

3.	___________________________________	4. ____________________________________

5.	___________________________________	6. ____________________________________

7.	___________________________________	8. ____________________________________

9.	___________________________________	10. ___________________________________

11.	___________________________________	12. ____________________________________

13.	___________________________________	14. ____________________________________

15.	___________________________________	16. ____________________________________

17.	___________________________________	18. ____________________________________

19.	___________________________________	20. ___________________________________

Die Genannten haben die Wahl angenommen.
	
Gegen die Wahl kann von jedem wahlberechtigten Gemeindeglied innerhalb einer Woche nach dieser Bekanntgabe Einspruch beim Gemeindewahlausschuss eingelegt werden. Der Einspruch kann nur auf die Verletzung gesetzlicher Vorschriften gestützt werden und muss schriftlich unter Angabe der Gründe erfolgen. Der Einspruch ist an den Ältestenkreis/Evangelisches Pfarramt

_________________________________________________________________________ zu richten.

Während der Einspruchsfrist liegt das amtliche Wahlergebnis während der üblichen Sprechzeiten beim Pfarramt zur Einsichtnahme auf.

Die Grundordnung und das Leitungs- und Wahlgesetz der Evangelischen Landeskirche  in Baden können Sie über die Rechtssammlung online (www.kirchenrecht-baden.de) oder beim Pfarramt während der allgemeinen Sprechzeiten einsehen.

___________________________________________________, den ____________________ 2025


Der Ältestenkreis 
ggf. der gemeinsame beschließende Ausschuss

___________________________________________________________
